
I Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans 

II. Beschlussfähigkeit des Beschlussorgans 



III. Tagesordnung 

 

 

 
 
 

 





IV. Beschlüsse und Beschlussempfehlungen 

 

 
 

- Beleuchtung  
- Viel Natur in Form von Rasen, Blumen, Stauden, Beerensträuchern, (Obst-)Bäumen, 

aber keine Hochbeete (Pflege) 
- Konfliktquellen vermeiden (Lärm, Party, Müll, Diebstahl, Vandalismus) --> kein 

Sportbereich, kein Pavillon, keine Picknickmöbel, kein Schachbrett 
- Getrennter Rad- und Fußweg in der Eichendorffstraße / Fahrradschutzstreifen 
- Tempolimit (30- Zone/ Spielstraße) 
- Durchgangsstraße am Marktplatz  
- Toiletten mehr ins Zentrum des Grünstreifens  
- Bequeme (!) Parkbänke 
- Sonnenliegen 
- Platz zum Ausruhen 
- Kneipp-Becken 
- Wasserspielplatz  
- Trinkbrunnen 
- Naturlehrpfad „zum Anfassen und Ausprobieren“ 
- Viele Müllbehälter / Hundetoiletten 
- Buswartehäuschen Kantstraße/Eichendorffstraße 
- Westliche Durchfahrtsstraße --> Anfahrt Tiefgarage erhalten. 



- Ca. 13 Händler am „Samstags-Markt“
- Fahrzeuggespanne bis ca. 20 m Länge berücksichtigen
- „Säulenlösung“ anstelle von Senkelektranten für Stromversorgung
- Durchfahrtsbreite für den Schneeräumer zwischen den aufgebauten Marktständen 

berücksichtigen
- „Personal-WC für Marktleute einplanen
- Ersatzplatz während Umgestaltungsphase festlegen und abstimmen (Rathausplatz?)

Dies gilt auch für zukünftige Einschränkungen der Platznutzung, wenn Fest 
abgehalten werden.

Herr Konrad Unterstein verlässt um 16:55 Uhr die Sitzung. 

ntrag von Herr Michael Mollner: Berücksichtigung einer Fläche für 
eine Tagesgastronomie (z.B. Tagescafé) in einem Pavillongebäude. 
 
Der Änderungsantrag wurde von der Lenkungsgruppe mit 8:2 Stimmen abgelehnt. 
 
Der Änderungsantrag wurde vom Bauausschuss mit 10:1 Stimmen abgelehnt. 



 

 



 
 
 
 



 - Zur Reinigung der Module dürfen nur solche Reiniger verwendet werden, die sich nicht 
negativ auf die Schutzgüter Natur und Wasser auswirken.“ 
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Herr Christian Stoib verlässt um 17:30 Uhr die Sitzung. 





Stellungnahme des Antragstellers vom 31.08.2023: 
„ ….. 
Auf der betroffenen Fläche wurde konventioneller Ackerbau betrieben. Es wurden neben der 
Saatguterzeugung von Winterweizen und Sommergerste, auch Marktfrüchte wie 
Körnermais und Raps angebaut. Der Ackerbau war auf hohen Ertrag bei guter Qualität 
ausgelegt. Zu dem angesprochenen Flächenverbrauch durch die Photovoltaikanlage und die 
dadurch entnommene Fläche aus der Nahrungsmittelproduktion ist anzumerken, dass ab 
dem Jahr 2024 4% der landwirtschaftlichen Flächen nach EU- Auflage aus der Produktion 
genommen und stillgelegt werden müssen. …“ 





















Landschaftspflege Mayer 
GmbH Landschaftspflege Mayer GmbH



 
 
 


